
Über die Rechtmäßigkeit von Enteignungen ohne Entschädigung
D ieses anscheinend form al-ju rid ische P roblem  hat in d er  W irk lich ke it des N aturschutz- 
A lltages eine em inente Bedeutung bei der Schaffung neuer N aturSchutzgebiete oder der  
Erkläru ng einzeln er O bjek te  zu N aturdenkm älern. W ir haben  uns deshalb  an H errn ordentl. 
Univ.-Prof. Dr. A d o lf M erkl. em erit. Ordinarius fü r S taatslehre und österreich isches Ver- 
fassungsrecht an d er U niversität Wien, gew andt und von ihm  n achstehen de Äußerung zur 
gegenständlichen  R ech ts frag e erhalten .

Univ.-Prof. Dr. A dolf M erk l:

Bei der Handhabung wirtschaftspolitischer 
und kulturpolitischer Gesetze (zum Beispiel 
Forstgesetz, Wasserrechtsgesetz, N atur
schutzgesetz, Denkmalschutzgesetz usw.) 
taucht gelegentlich das Bedenken auf, ob 
die gesetzlich vorgesehenen Eingriffe in das 
Privateigentum und andere dingliche Rechte 
zulässig seien, wenn nicht die geforderte 
oder wenigstens die als angemessen erach
tete Entschädigung geboten werden kann. 
Diese Bedenken sind nach der gegenwärti
gen Rechtslage unbegründet. Nach öster
reichischem Recht ist das zuständige Organ 
(Beamter und Behörde) selbst dann diszipli
narrechtlich verpflichtet, ein Bundes- oder 
Landesgesetz insolange anzuwenden, als es 
nicht in dem verfassungsrechtlichen Über
prüfungsverfahren vom Verfassungs
gerichtshof als verfassungswidrig aufge
hoben worden und die Aufhebung gemäß 
der behördlichen Kundmachung in Kraft 
getreten ist. (Art. 140, Abs. 3, BVG.)

Begründung:

§ 365 ABGB bestimmt: „Wenn es das all
gemeine Beste erheischt, muß ein Mitglied 
des Staates gegen eine angemessene Schad
loshaltung selbst das vollständige Eigentum 
einer Sache abtreten.“ Diese Gesetzesbe
stimmung ist teilweise durch das dank dem 
Art. 149 BVG von der Republik rezipierte 
und noch heute geltende Staatsgrundgesetz 
über die allgemeinen Rechte der Staatsbür
ger vom 21. Dezember 1867, RGBl. 142, 
abgeändert worden. Art. 5 des zitierten Ge
setzes besagt: „Das Eigentum ist unver
letzlich, eine Enteignung gegen den Willen 
des Eigentümers kann nur in den Fällen 
und in der Art eintreten, welche das Gesetz 
bestimmt.“ Hiemit ist die Festsetzung einer 
Entschädigung für eine Enteignung in das

freie Belieben des zuständigen Bundes- und 
Landesgesetzgebers gestellt. Die zahlreichen 
einschlägigen Gesetze, die unter anderem 
Enteignungsmöglichkeiten für den Straßen
bau, Eisenbahnbau, Bau von Elektrizitäts
werken, Wasserbauten, beim Bergbau, für 
sanitäre und militärische Zwecke vorsehen, 
regeln die Entschädigungsfrage bald im 
positiven, bald im negativen Sinn und gel
ten in ihrer M annigfaltigkeit als verfas
sungsmäßig. Weder Juristen noch Laien 
zweifeln, daß die Enteignung von Geldbesitz 
in Form von Abgaben, namentlich Steuern, 
und von Geldstrafen rechtlich gedeckt ist, 
obwohl diese für jeden Staat selbstverständ
lichen Eingriffe in das Eigentum im Staats
grundgesetz über die allgemeinen Rechte 
der Staatsbürger nicht einmal ausdrücklich 
Vorbehalten sind. Um so mehr gilt es als 
selbstverständlich, daß die der Enteignung 
verwandten, aber doch begrifflich verschie
denen Eigentumsbeschränkungen, wie zum 
Beispiel die gesetzliche Ermächtigung von 
Naturschutzdenkmalen, Maßnahmen des 
Landschaftsschutzes, Verbot der Verfolgung 
geschützter Pflanzen und Tiere, auch von 
seiten des Eigentümers rechtlich einwand
frei sind, obwohl solche Eigentumsbeschrän
kungen, die im Dienste des allgemeinen Woh
les immer häufiger werden und durch eine 
soziale Auffassung gerechtfertigt sind, ohne 
irgendeine Entschädigung angeordnet wer
den dürfen. Moderne, in der sozialpolitischen 
Ära entstandene Gesetze sind gegenüber 
gesetzlichen Eingriffen in das Eigentum 
noch viel weniger bedenklich als unser der 
Hochblüte des Liberalismus entstammendes 
Staatsgesetz. Die Bedürfnisse des Kultur- 
und Wohlfahrtsstaates setzen sich über Rück
sichten der Billigkeit gegenüber dem Eigen
tümer immer häufiger durch.
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(In diesem Zusammenhang sei auch die Aus
arbeitung von Prof. Dr. Karl Asal, Freiburg 

Br., über „Naturschutz und Eigentums
garantie“ aus der Schriftenreihe des Ver
eines Naturschutzpark e. V. verwiesen, wel
che die bundesdeutschen Verhältnisse aus
führlich behandelt.)

Um die Erhaltung des Wald- und 
Wiesengürtels von Wien!

In der Sendereihe „Wiener Probleme“ von 
Radio Wien sprach Bürgermeister Franz 
Jon as  am 8. Oktober 1961 über den Lainzer 
Tiergarten und führte dabei unter ande
rem aus:
„Weil auch in Zukunft der Lärm nie ganz 
vermieden werden kann, wird die Erhal
tung und der Ausbau unserer Erholungs
gebiete, vor allem des Wald- und Wiesen
gürtels, noch wichtiger sein als in der 
Vergangenheit. W ir Wiener sind in dieser 
Hinsicht viel glücklicher als die Bewohner 
anderer Großstädte. W ir können dem Groß
stadtlärm entfliehen und in den Wienerwald 
gehen, denn dort kann man wirklich aus
ruhen und sich entspannen. Aus diesen  
Gründen w endet die Stadt W ien der E rha l
tung des W ald- und W iesengürtels b eson 
dere A u fm erksam keit zu."

Naturschutz-Postkarten

Das Bundesreferat Naturschutz des T . V. 
„Die N aturfreunde"  hat eine Serie von acht 
künstlerisch ausgeführten farbigen Post
karten drucken lassen, welche etliche schöne 
Alpenblumen darstellen. Aus dem Verkaufs
erlös soll die Naturschutzarbeit des Ver
eines finanziert werden. Die wirklich präch
tigen Karten aus der bekannten Kunstwerk
stätte Leiscbn er  in Villach werden vom T . V. 
„Die Naturfreunde“ zum Preis von 2 S pro 
Stück abgegeben.

Der Naturschutz braucht die 
Unterstützung der Bevölkerung

Im letzten Heft unserer Zeitschrift berich
teten wir in dem gleichnamigen Beitrag von 
Nationalrat Josef V oitho jer  über die Ver
nichtung von Seerosen-Beständen auf den 
kleinen Seen zwischen Keutschach und Vik- 
tring unweit Klagenfurt. Auf unsere dies
bezügliche Eingabe an das Amt der Kärnt
ner Landesregierung erhielten wir folgende 
Antwort:
„Die im do. Schreiben geschilderte Hand
lung bildet den Tatbestand einer Verwal
tungsübertretung. Die Bezirkshauptmann
schaft Klagenfurt wurde angewiesen, gegen 
die in Betracht kommenden Personen ein 
Verwaltungsstrafverfahren einzuleiten. W ei
ter wurde die Bezirkshauptmannschaft K la
genfurt ersucht, die Gendarmerieposten des 
in Frage stehenden Gebietes anzuweisen, 
jede wie immer geartete Übertretung des 
Naturschutzgesetzes anzuzeigen und solche 
Übertretungen streng zu bestrafen.“

Singvogelschutz — schon vor 
100 Jahren!

In der sehenswerten Ausstellung „Natur
schutz in der Steiermark“ war eine Diktat
vorlage des Lehrers der Grazer k. k. Mu
sterhauptschule Michael Schlögler wieder
gegeben, die dieser in seinem Unterricht 
verwendete. Das war im Jahre 1827! Darin 
hieß es: „Schon seit mehreren Jahren eiferte 
ich in verschiedenen Sätzen gegen die wilde 
Lust, vermöge welcher die herzlose Jugend 
von unserem Stadtbezirke und deren Um
gebungen den lieben Vögeln in allen Jahres
zeiten nachstellt, selbe ohne Mitleid zu fan
gen, oft gleich zu tödten, oder sie wie Ver
brecher einzusperren trachtet. Noch viel un
menschlicher ist die mutwillige Zerstörung 
der jungen Brut und deren Nester. Möchten 
Eltern, Lehrer und Erzieher jeder Art bei 
der gegenwärtigen Jugend mehr Gefühl für 
die Schonung und Erhaltung dieser freund
lichen Tierlein rege zu machen suchen; da
mit unsere Obstbäume durch sie von den so 
verderblichen Insecten und Würmern ge
reinigt werden können.“
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